
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 24.06.2021
	Beschlussvorlage: Die WEV mbH unterhält auf dem Deponiekörper der ZDC ein Zwischenlager zur zeitweiligen Lagerung von nicht gefähr- lichen unbelasteten Abfällen. Das Erfordernis der Beantragung für das Zwischenlager begründet sich mit der notwendigen Aufrechterhaltung der Annahmebereitschaft in Zeiträumen mit technisch bedingten Stillständen der MBA. Ebenso soll das Zwischenlager zur vorübergehenden Lagerung von gleichartigen Abfällen aus in die öffentliche Abfallentsorgung integrier- te Fremdanlagen dienen. Grundlage für den Betrieb des Zwischenlagers ist die Genehmigung vom 05.07.2006. Die bisher genehmigte Gesamtfläche des Zwischenlagers umfasst 39.000 m² mit einer Lagerkapazität von max. 75.000 t. Die geneh- migte Betriebsdauer von 15 Jahren endet am 07.07.2021. Diese soll entsprechend dem anlagenspezifischen Erfordernis bis zum Ende der Betriebsphase der planfestgestellten Deponie gelten. Weiterhin wird die Variabilität der jeweiligen Lage- und Höheneinordnung der Zwischenlagerfläche beantragt.Modifizierungen der Betriebstechnologie des Zwischenlagers (Tafelmieten mit max. 4m Höhe, max. Lagerdauer 1 Jahr, Logistikprinzip "first in - first out") sowie der bisher genehmigten max. Lagerflächengöße und -kapazität (s. o.) sind nicht vorgesehen. Die Lagerkapazität entspricht einem durchschnittlichen MBA-Input von 3 Monaten.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 28.06.2021
	Beschlussnummer: TA-2021-43
	Beschlusstext: dem Genehmigungsantrag der WEV GmbH nach §16 BImSchG zur Verlängerung und Lageänderung des Zwischenlagers auf der Deponie Cröbern zuzustimmen.
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Genehmigungsantrag der WEV GmbH nach §16 BImSchG zur Verlängerung und Lageänderung des Notfallzwischenlagers für heizwertreiche Fraktion auf der Deponie Cröbern
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


